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3994/7 wÍrd wÍe folqt auf_

1. Miteigentumsanteil zv 161,g3/1.ooo
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Auf_teirungsplan mft Nr. 1 bezeichneten vrrohnung imErdgeschoß mit einer Wohnfläche von ca. 56,49 qmsamt dem mÍt gleicher Nummer bezeichneten Keller-anteil;

2. Miteigentumsanteil zv 2O7,59/1.OOO
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Auf_teilungspran mit Nr. 2 bezeichneten wohnung ÍmErdgeschoß mit einer Wohnfläche von ca. 72,46 qmnebst dem mit gleicher Nummer bezeichneten Kerler-
raumi

Miteigentumsanteil zlr 161 ,g3l1.OOO
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Auf_teilungsplan mit Nr. 3 bezeichneten Wohnung im
Obergreschoß mit einer Wohnfläche von ca. 56,49 qmnebst dem mit gleicher Nummer bezeichneten Kelrer-
raum;

4. Miteigentumsanteil zu 2O7 ,59/ 1 ,OOO
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Auf_teilungsplan mit Nr. 4 bezeichneten Wohnung im
Obergeschoß mit einer Wohnfläche von ca. 72,46 qm
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nebst dem mit gleicherNummer bezeichneten Keller-
raum;

5. MÍt,eigentumsanteil zv 118,O9/1.OOO
verbunden mit dem SondereÍgentum an der im Auf-
teilungsplan mit Nr. 5 bezeÍchneten !{ohnung im
Dachgeschoß mit einer Wohnfläche von ca. 41,22 qm

nebst dem mit, gleícher Nummer bezeichneten Keller-
raum;

6. Míteigentumsanteil zv 143,07 / 1 .OOO

verbunden mit, dem Sondereigentum an der Ím Auf-
teÍlungsplan mit Nr . 6 bezej-chneten !{ohnung im
Dachgeschoß mj-t elner Wohnf läche von ca . 49,94 qm

nebst dem mit gleicher Nummer bezej-chneten KeIler-
raum.



Anlage III

Inhalt des Sondereigentums

Als Inhalt des Sondereigentums wird vereinbart:

1 ) Das VerhäItnis der Wohnungs- und Teileigentümer
untereinander bestimmt sich nach den Vorschriften
des Wohnungseígentumsgesetzes, soweit in dieser
Urkunde nichts anderes bestimmt ist.

2l Dem Sondernutzungsrecht des jeweiligen Wohnungs-

und Teileigentümers im Sinne der S 1 5 Absatz 1

und S 10 Absatz 2 Wohnunqseigentumsgesetz unter-
Iiegen die Innenteile der Wohnungsabschlußtiiren

und Fenster, die sich im Bereich der dem jeweili-
gen sondereigentum unterliegenden Räume befinden'
sowie díe unterkonstruktion des Fußbodenbelages

der dem sondereigentum unterliegenden Räume, ferner
die Böden und Innenseiten der Außenteile der

Balkone/Loggien .

3) Das Stimmrecht der l{ohnungs- und Teileigentümer
richtet sich nach der Größe ihrer Miteigentums-
anteile.

4l Nutzungen, Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen

Eigentums werden im verhältnis der MiteÍgentums:
anteile aufgeteilt, ausgenommen lediglich die
Kosten des HeLz- und Warmwasserbetriebes (ein-
schließlich aller damit zusammenhängenden Kosten) I

die nach dem verhältnis der beheizten wohn- und

Nutzfläche verteilt werden'

wird der verbrauch an wärme oder warmwasser durch

Zähler ermittelt, so werden lediglich {0 8 der

Kosten nach dem vorstehenden Maßstab umgelegt.
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Für die Verteilung der restlichen
soweit gesetzlich zulässig _ das
Meßseräre maßgebend. ( 6O*1

5) Das Wohnungseigentum darf
nutzt werden.

nur für Inlohnzwecke ge_

Zu einer anderwej-tigen Nutzung j-st die
des Verwalters erforderlich, die nicht
verwe j-gert werden darf .

Zustimmung

unbitlig

Kosten ist -
Ergebnis der

6) Anderunge
eine Mehr
Sonderrec
troffenen
werden,

n der Gemeinschaftsordnung erfordern
hei-t von 3/a aller vorhandenen Stimmen.
hte dürfen nur mit Zustimmung des be_
Wohnungs- bzw. Teileigentümers geändert

7l Der verwalter wird durch eine gesonderte Erklärungdes Eigentümers noch benannt werden.

8) Es werden folgende
fen:

Nut zun gsvereinbarungen getrof -

Das alleinige und ausschließliche Recht der Nutzungder zu errichtenden Garagen und pKW-stellplätze
steht zu2

a) dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 1 andem im Lageplan mit Ziffer 1 bezeichneten pKW_
Stellplatz;

b) dem jeweiligen Eigenttimer der Wohnung Nr. 2die Ím beigefügten Plan mit 2 bezeÍchnete Garage;c) dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 3die im beigefügten plan mit Nr. 3 bezeichnete
Garage;

d) dem jeweilÍgen Eigentümer der Wohnung Nr. 4die im beigefügten plan mit Nr. 4 bezeichnete
Garage;
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e) dem jeweiligen Eigentümer der !,lohnung

an dem im beigefügten Plan mit Nr. 5

Stellplatz und

f) dem jeweiligen Eígentümer der Wohnung

an dem im beigefügten Plan mit Nr. 6

St.ellplatz.

Nr. 5

bezeichneten

Nr. 6

bezeichneten

Der Eigentümer behält sich jedoch das Recht vor' die
vorstehenden Nut,zungsregelungen im Zuge der Verkäufe
abzuändern, also den Wohnungen andere, als die vor-
genannten Stellplätze und Garagen zuzuordnen.

Ferner unt,erliegen die Terrassen vor den Erdgeschoß-

wohnungen einschließlÍch der davorliegenden Gärten

der Sondernutzung des jeweiligen Eigentümers der

Wohnung Nr. 1 bzw. der Wohnung Nr. 2.

Diese Flächen sind ím beiliegenden Plan schraffiert
und kreuzschraff iert gekennzeichnet.

Die unterhaltung dieser Flächen ist aIlein und aus-

schließlich sache der Nutzungsberechtigten, ebenso

die Bepflanzung.

Die Abgrenzung zwischen den Nutzungsflächen zwischen

den Wohnungen erfolgt in gerader Verlängerung der

Mauer in der Mitte zwischen der Trennmauer der !'lohnungs-

einheiten 1 und 2.

Der Eigentümer kann an zusätzlichen Flächen Sondernutzungs-

rechte für den jeweiligen Eigentümer der Wohnung 1

im Rahmnen des ersten Verkaufs begründen unbeschadet

eventueller behördlicher Auflagen.
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S I: der Verdinqungso rdnunq für
Bauleistunsen, Teil B in der F a s sunct

der Bekanntmachu ncf vom Oktober 197 9

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, daß seine Lei-
stung zvr ZeiE der Abnahme dÍe vertraglich zuge-

sicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln

der Technik entspricht und nÍcht mit Fehlern
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu

dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausge-
setáen Gebrauch aufheben oder mi-ndern.

Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der

Probe als zugesichert, soweit nicht Abweichungen nach

der Verke,hrssitte als bedeutungslos anzusehen sind.
Dies gilt auch für Proben, die erst nach Vertrags-
abschluß als solche anerkannt si-nd.

Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbe-
schreibung oder auf Anordnungen des Auftraggebers auf
dÍe von diesem gelieferten oder vorgeschrÍebenen
Stoffe oder Bauteile oder die Beschaffenheit' der Vor-
leistung eines anderen Unternehmers r so ist der

Auftragnehmer von der Gewährleistr:ng für diese Mängel

freÍ, außer wenn er die íhm nach S 4 Nr. 3 obliegende
I{itteilung über die zu befürchtenden Mängel unter-
lassen hat.

4. Ist für die Gewährleistung keíne Verjährungsfrist
im Vertrag vereinbartr so beträgt sie für Bauwerke

uncl für Holzerkrankungen 2 Jahre, für Arbeiten an einem

Grundstück und für die vom Feuer berührten Teile von

Feuerungsanlagen 1 Jahr. Die Frist beginnt mit der

Abnahme der gesamten Leistungi nur für in sich ab-

geschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der

Teilabnahme ( S 12 Nr. 2 a ).
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(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während

der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, die auf
vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf
seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber
vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der An-
spruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt
mit Ablauf der RegelfrÍst der Nr. 4, gerechnet vom

Zugang des schrÍftlichen Verlangens ëÌnr jedoch nicht
vor Ablauf der vereinbarten Frist. Nach Abnahme der
I"längelbeseitig.mgleËung begínnen für diese Leistung die
Regelfristen der Nr. 4, $¡enn nlchts anderes vereinbart
ist.
(21 Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur
Mängelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist nicht nach r so kann der Auftrag-
geber die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers be-
seitigen lassen.

Ist die Beseitigung des Mangels unmöglich oder würde

sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern
und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigiert,
so kann der Auftraggeber Minderung der Vergütung ver-
langen ( S 634 Absatz 4, S 472 BGB ) . Der Auftrag-
geber kann ausnahmsweise auch dann Minderung der
Vergütung verlang€n, wenn die Beseitigung des

Iulangels für ihn unzumutbar ist.

(1) Ist ein wesentlicher lvlangel, der díe Gebrauchs-
fähigkeit erheblich beeinträchtigt' auf ein Ver-
schulden des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungs-
gehilfen zurückzuführenr so ist der Auftragnehmer
außerdem verpflichtet, dem Auftraggeber den Schaden
an der baulichen Anlage zu ersetzent zu deren Her-
stellung, rnstandhaltung oder linderung die Leistung
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dlent.
(21 Den dartlber hinausgehenden

zu ersetzens
a) wenn der Mangel

keit beruht,
b) $renn der Mangel

kannten Regeln

c) wenn der l"langel

Schaden hat er nur dann

auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-

auf einem Verstoß gegen die aner-

der Technik beruht,
in dem Fehlen eÍner vertraglich zrt-

d)

(3)

(4)

gesícherten Eigenschaft besteht oder

soweitderAuftragnehmerdenSchadendurchVersÍche-
rung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat

oder ínnerhalb der von der Versicherungsaufsichts-

behörde genehmigten Allgerneinen Versicherungsbe-

dingungen zu tarifmäßigen, nicht auf außerge-

wöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und

Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäfts-

betrieb zugelassenen Versicherer häLte decken können'

Abweichend von Nr. 4 gelten die gesetzlichen Ver-

jährungsfristen, soweit sich der Auftragnehmer nach

Absatz 2 durch Versícherung geschützt hat oder hätte

schützen können oder sobteit ein besonderer Ver-

sicherungsschutz vereinbart ist'

Eine Einschränkung oder Erweiterung der

in begründeten Sonderfällen vereinbart
Haftung kann

werden.
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